
GEMEINDE 
VITZNAU Gemeindeverwaltung 

 
 

SBB-Tageskarte 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 
Die Gemeinde Vitznau bietet zwei unpersönliche SBB - Generalabonnemente (Ta-
geskarten Gemeinde) der zweiten Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht die freie 
Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB und PTT sowie den meisten konzessionierten 
Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schiffsbetrieben der 
Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise 
Ermässigungen gewährt.  
 
 
Bezugsberechtigte 
Bezugsberechtigt sind in Vitznau wohnhafte Personen. Massgebend ist der zivilrechtliche Wohn-
sitz. An Auswärtige werden die Tageskarten verkauft, wenn drei Tage vor dem Reisedatum noch 
Karten zur Verfügung stehen. Kinder bis 16 Jahre – in Begleitung ihrer Eltern – fahren mit der 
Junioren-Karte zudem gratis. 
 
Reservation 
Reservationen können frühestens drei Monate vor dem Reisedatum über das Reservationssys-
tem auf www.vitznau.ch, telefonisch (041 397 13 93) oder direkt am Schalter der Gemeindekanz-
lei Vitznau, Rigiweg 1 während den Schalteröffnungszeiten vorgenommen werden. Eine Reserva-
tion ist definitiv und kann grundsätzlich nicht rückgängig gemacht werden.  
 
Bezug 
Vor der Reise können ein oder zwei Tageskarten für den gewünschten Tag bzw. für maximal 
zwei aufeinander folgende Tage bezogen werden. Die Tageskarten können frühestens drei Mo-
nate vor dem Reisedatum bei der Gemeindekanzlei bezogen bzw. reserviert werden. Die Tages-
karte muss innert einer Woche nach Bestellung auf der Gemeindeverwaltung Vitznau abgeholt 
und bar bezahlt werden. Sie wird nicht per Post versandt.  
 
Preis 
Pro Tageskarte und Benützungstag wird ein Preis von Fr. 39.– erhoben. Der Betrag ist beim 
Bezug der Karte in bar zu entrichten 
 
Reise 
Es sind keine Abonnemente mehr am Schalter der Schiffstation oder des Bahnhofs zu beziehen. 
Die Tageskarte muss nicht entwertet werden. Das Reisedatum ist auf der Tageskarte bereits 
aufgedruckt. Für die Tageskarte ist kein Halbtax-Abonnement der SBB notwendig. Die benutzte 
Tageskarte muss nicht zurückgebracht werden, sie kann entsorgt werden. 
 
Verhinderung/Verlust 
Eine Rücknahme oder der Umtausch von reservierten oder gekauften Tageskarten ist grundsätz-
lich ausgeschlossen. Für reservierte, aber nicht bezogene Tageskarten wird der volle Preis in 
Rechnung gestellt. Für einen allfälligen Verlust der bezogenen Tageskarte wird nicht gehaftet. 
 
Für weitere Auskünfte steht die Gemeindekanzlei gerne zur Verfügung.  
 
Gute Reise! 
 
 
Vitznau, im März 2011 

Gemeindekanzlei Vitznau Tel 041 397 13 93 
6354 Vitznau Fax 041 397 23 93 
www.vitznau.ch gemeindeverwaltung@vitznau.lu.ch 
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